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Es gibt Finanzdirektoren und Fi-
nanzdirektoren. Die einen jam-
mern, wenn ihnen Parlament oder
Volk weniger Steuereinnahmen be-
scheren. Die anderen gehen zu-
kunftsgerichtet voran und schlagen
von sich aus weitere steuerliche
Entlastungen vor. Sie sind über-
zeugt, dass tiefe Steuern die Stand-
ortattraktivität ihres Kantons ver-
bessern. Davon profitiert einerseits
das Volk, und andererseits werden
durch den Zuzug von potenten
Steuerzahlern und Unternehmen
automatisch fiskalische Mehrein-
nahmen generiert. In diese zweite
Kategorie gehört auch der aar-
gauische Finanzdirektor Roland
Brogli. Ihm ist es primär zu ver-
danken, dass es im Aargau nach
der Revision des Steuergesetzes
von 2006 schon alsbald zu weiteren
Entlastungen kommen wird.

Ausgangspunkt: Gute
Arbeit im Bundesparlament

Möglich gemacht hat diese posi-
tive Ausgangslage die gute Vorar-
beit, die die eidg. Räte und das
Schweizervolk mit der Verabschie-
dung des Neuen Finanzausgleiches
(NFA) auf Bundesebene geleistet
haben. Auch einer deutlichen
Mehrheit der aargauischen Bun-
desparlamentarier in Bern gebührt
dieses Lob. Sie lavierten den Aar-
gau geschickt zwischen Szylla und
Charybdis hindurch, sprich zwi-
schen jenen Kantonen, die vom
NFA stärker zur Kasse gebeten
werden und jenen, die wegen unat-
traktiver Rahmenbedingungen auf
existenzielle Ausgleichszahlungen
des Bundes angewiesen sind. Die
erneute Steuersenkung wird aber
alles andere als zu einem «Kaputt-
sparen» des Kantons führen, wie
das immer wieder im linkspoliti-
schen Lager behauptet wird. Fi-

nanzminister Brogli rechnet näm-
lich gar damit, dass bis 2011 eine
weitere Reduktion der Staatsver-
schuldung um 300 Mio. Franken
realisiert werden kann.

Der 4 %er lässt
auf sich warten!

Anfang August vertrat ich die
Meinung, angesichts des kontinu-
ierlichen Aufwärtstrends bei den
Zinsen, dass wir auf der Liste der
Neuemissionen noch in diesem
Jahr den Vierprozenter wieder an-
treffen werden. Im Jahr 2004 war
das letztmals der Fall. Dann ging es
hinunter auf 2 % und bei einigen
Top-Schuldnern gar noch darunter.

An dieser Prognose halte ich
heute nicht mehr fest. Der Grund
liegt auf der Hand. Mit den schwe-
ren Turbulenzen an den amerikani-
schen Hypothekarmärkten kamen
viele Banken in Liquiditätsengpäs-
se, angesichts der globalisierten Fi-
nanzmärkte auch in Europa und
Asien. Die Notenbanken sahen sich
genötigt, Abermilliarden an Neu-
geld in die Finanzmärkte einzu-
schiessen, um einen Finanzkollaps
zu verhindern. Damit ist die Krise
entschärft und der Aufwärtstrend
bei den Zinsen gestoppt worden.
Einige Banken senkten gar wieder
die Sätze für Kassenobligationen.
Mag sein, dass diese Erhöhung der
Geldmenge durch die Notenbanken
– die schweizerische inbegriffen –
auf absehbare Frist die Teuerung
anheizen wird. Das würde dann
wieder zu höheren Zinsen führen.
Im laufenden Jahr dürfte das aber
kaum mehr der Fall sein.

Wer von den von mir in den letz-
ten Wochen empfohlenen Obliga-
tionen mit Renditen von mehr als
4 % über die Börse etwas posten
konnte, darf sich zufrieden wäh-
nen!

Zur Kapitalerhöhung
der WIR Bank

Zurzeit läuft eine Erhöhung des
Genossenschaftskapitals der WIR
Bank. Die Konditionen sind inte-
ressant. Auf fünf alte Stammanteile
gibt es einen neuen zu 345 Fran-
ken. Ausserbörslich notieren die
Titel um die 415 Franken. Da es
auch in unseren Landen viele WIR-
Genossenschafter hat, bin ich
mehrfach darauf angesprochen
worden, ob man da mitmachen

oder sich beim aktuellen Höchst-
kurs eher solche Anteile verkaufen
soll?

An der Bonität der WIR Bank
zweifle ich nicht, denn auch diese
Bank untersteht dem gestrengen
Regime von Bankengesetz und
Bankenkommission. Nicht beurtei-
len kann ich allerdings, ob der ak-
tuelle Kurs der WIR-Stammanteile
wirklich durch das Prinzip von An-
gebot und Nachfrage zustande ge-
kommen oder ob da intern etwas
nachgeholfen worden ist. Grund-
sätzlich meine ich aber, dass ein
Privatanleger die Kapitalerhöhung
mitmachen sollte. Er kommt näm-
lich in den Genuss eines feinen
Zinsbonus auf seinem Anlagekon-
to. Die Bank verzinst nämlich Be-
träge im Gegenwert der Genossen-
schaftsanteile mit höchst attrakti-
ven 3 %.

Ein Beispiel zum besseren Verständ-
nis: Wer 30 Stammanteile besitzt,
die aktuell einen Wert von 415
Franken aufweisen, erhält für den
Betrag von 12 450 Franken auf sei-
nem Konto einen Jahreszins von
3 %. Demgegenüber ist die Rendite
des Stammteils von Fr. 7.50 bzw.
1,81 % geradezu mager!

Parteispenden
bleiben abzugsfähig

Mit der Abzugsfähigkeit von
Beiträgen an politische Parteien
tun sich die hiesigen Gerichte
schwer. Im Aargau war es das
Steuerrekursgericht, auf Bundes-
ebene gar unser oberstes Gericht,
die herausgefunden haben, es sei
bundesrechtswidrig, wenn unsere
Steuerämter Parteispenden zum
Abzug zulassen. Sie berufen sich
dabei formaljuristisch auf eine Lü-
cke im Steuerharmonisierungsge-
setz und nicht auf sachliche Krite-
rien. Im Aargau ist der Abzug übri-
gens auf 1100 Franken pro Steuer-
erklärung beschränkt. Andere Kan-
tone sind deutlich grosszügiger,
wie etwa der Kanton Bern, wo bis
zu 5000 Franken abgezogen wer-
den können.

Nichts ist einfacher als eine ein-
fache Gesetzeslücke durch den Ge-
setzgeber schliessen zu lassen, sag-
te ich mir als Mitglied der gesetz-
gebenden Behörde auf Bundesebe-
ne und schritt am 4. Oktober 2006
mit einer parlamentarischen Initia-
tive zur Tat. Und das war gut so,

denn inzwischen machte im Aar-
gau das Verwaltungsgericht als
höchstes Gericht den Entscheid der
Vorinstanz wieder rückgängig und
lässt Parteispenden weiterhin vom
steuerbaren Einkommen abziehen;
auf Bundesebene bestätigte hinge-
gen das Bundesgericht das Gegen-
teil. Meine Initiative ist inzwischen
von den beiden zuständigen Kom-
missionen des National- wie des
Ständerates ohne Gegenstimme
gutgeheissen worden. Die ominöse
Gesetzeslücke wird in absehbarer
Zeit also gefüllt werden und das
heisst, der Bund und die Kantone
müssen Beiträge an Parteien
grundsätzlich zum Abzug zulassen.
Die Höhe des Abzuges kann je
nach Kanton aber unterschiedlich
ausfallen.
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Wenn es nach dem Willen
der aargauischen Regie-
rung geht, sollen die Kan-
tonssteuern von 2008 bis
2011 um weitere 5 Pro-
zent gesenkt werden. Eine
freudige Nachricht für
heutige Einwohner wie
auch für Neuzuzüger.
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